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(Beschluß der Landes:synode vom 18. März 1947) 

§ 1 
Bemessungsgrundlage 

(1) Die· Kirchensteuer wird als. Zus~hlag in Form 
eines Hun~ertsatzes zur Einkommensteuer erhob~n .. 
. (2) Die Kirchensteuer wird als Zuschlag in Form 

· eines Hundertsatzes zur Vermögensteuer erhoben, 
· wenn dieser einen höheren Kirchensteuerbetrag· ergibt, 
als der Zuschlag zur Einkommensteuer. 

(3) Soweit die Inhaber von landvvirtschaftlicheri 
und forstwirtschaftlichen Betrieben der Einkommen
steuer nicht unterliegen, können andere. Besteuerungs
grundlagen für die Kirchensteuer festgesetzt werden. 

§ 2 
H:m1dert~atz 

(1) Maßstab für die Kirchensteuer ist die. für das 
laufende Kalenderjahr zu e:aJ,trichtende ·Einkommen
steuer. 

(2) Der Hundertsatz wird jeweils für ein Kalen
derjahr von der Landessynod~ festgesetzt. 

(3) Für die Kirchensteuer kann von der Landes::: 
synod~ ein Mindestbetrag und eine Höchstgrenze 
festgesetzt werden. 

§ 3 
Glaubensverschiedene Ehen 

. . 

(1) Bei Eh_en unter Atigehörigen verschiedener 
Konfession (glaubep.sverschiederie Ehen} beträgt .die 
Kirchensteuer de1s evangelisch-lutherischen Ehegatten 
die· Hälfte des Kirchensteuerbetrages, ·der zu zahlen 

. wäre, wenn beide Ehegatten der Evangelisch-luthe-

rischen Kirche im Hamburgischen Staate angehörten. 
Das gleiche gHt auch, ·wenn eine:r der Ehegatten ke1nex 
Konfession an.gehört. 

(2) ·Wenn die Kirchensteuer nach der Einkommen
steuer bemessen wird und die Ehegatten nicht zusam
men zur Einkommensteuer vera1ilagt wer.den, wird 
von jedem Ehegatten unter Zugrundelegung seiller 
Einkommensteuer ·(Lohnsteuer). die volle Kir"che:n
steuer erhoben. Wiid die Kirchensteuer nach der Ver- ' 
mögensteuer bemessen und werden die Ehegatten 
nicht zusammen zur Vermögensteuer veranlagt, so 
wird von jedem Ehe.gatten unter Zugrundelegung sei= 
~.er festgesefaten Vermögensteuer die volle Kirchen
steuer erhoben. · 

(3) Bei Eh.en unter Angehörigen der Evangelisch
lutherischen Kirche. im Hamburgischen Staate und der 
Römisch-katholischen Gemeinde in Hamburg ist die 
Religion des Ehemannes maßgebend. Werden die 
Ehegatten zusammen veranlagt, so wird die Kirchen
steuer in voller Höhe vom Ehemann durch die Reli- · 
gion_sgemeins·chaft erhoben, zu der der Ehemann ge
hört. 

§.4 
. l\faßgebende:r · Einkommensteuerabschn:H:t 

der Veranlagten 

(1) Bei Steuerpflichtigen, die i:ur Einkommen
steuer zu veranlagen sind, wird die Kirchensteuer 
durch das Finanzamt zugleich mit der Einkommen
steuer im ·Wege der Veranlagung erhoben. 

(2) Soweit für die · Einkommensteuer . ein ande'rer 
Veranlagungszeitraum · gilt, ist dieser auch für· die Kir
chensteuer maßgebend. 

(3) Endet die Kirchensteuerpflicht im Laufe des 
Kalenderjahres durch Weg~ug, so gilt die zu veran-· ·
lagende Kir'chensteuer durch die für die Zeit vom 
1. Januar bis zum Ende des W egzugsmonats · (§ 12) zu 
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entrichtenden · Voraüs_zahlungen (§ 5) als abgegolten, 
9hne daß es einer Veranla-gung bedarf. 

§ 5 
Vorauszahlungen 

(1) Die Steuerpflichtigen haben in der gleichen 
Weise wie · auf die Ehikommensteuer Vorauszahlun
gen auf die Kirchensteuer zu entrichten~ 

denen aber die· Lohnsteuer infolge auswärts belegener 
Arbeitsstätte, auswärtigen Sitzes der B~triebsleitung 
oder aus anderen Gründen an ein nicht zum Bezirk 
des Qber~in~nzp_räsidenten Hamburg gehörendes Fi-: 
nanzamt abzuführen ist, wird 'die Kirchensteuer, so„ 
weit nich~ ein Kirchensteuerabzug vom. Lohn verein
bart ist, im Wege der Veranlagung erhoben. _§§ 5, 6 
finden entsprechende Anwendung. 

· (2) Bei Erhöhung oder Herabsetzung der· Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen sind die Kircheilsteuer
Vorauszahlungen entsprech·end fes.tzusetzen .. · 

(3) Steuerpflichtige, die im Laufe des Kirchen
steuerjahres kirchensteuerpflichtig werden, haben Kir
chensteuer-Vorauszahlungen .. nach den jeweiligen Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen zu zahlen. · 

§ 6· 
· Kirchensteuerbescheide der Veranlagten 

(2) Arbeitgeber, die im B~zirk des Oberfinanzprä
sidenten Hamb.urg ·eine Geschäftsstelle (Filiale· oder 
-ein. Zweiggeschäft) unterhalten,. sind. verpflichtet, Na
men, Anschrift und Geburtsdatum ·der in dieser Ge
schäf~stelle beschäftigten, der Evangelisch-lutherischen 
Kirche im Hamburgischen Staate angehörenden Kir„ 
che~steuerpflichtigen, · deren ··Lohnsteuer von einer 
außerhalb des Bezirks des Oberfinanzpräsidenten 
Hamburg belegenen Betriebstätte berechnet wird, der 
Kirchensteuerstelle des Landeskirchenrats binnen 
einem Monat nach dem 1. J an:uar bzw. binnen einem 
Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses mitzu
teilen. 

(1) Die nach § 4 zur Kirchensteuer zu veranlagen· 
den Steuerpflichtigen erhalten eiilen Kirchensteuerbe
scheid. Auf. die veranlagte Kirchensteuerschuld wer-
den angerechnet · § 10 ·. 

a) die ffi:r das Kirchensteuerjahr entrichteten Kir- Haftung des Arb~itgebers 
. chensteuer-Vo~auszahlungen (§ 5), (1) Soweit die Kirchensteuer durch einen Zuschlag 

b) die durch Kirchensteuer.abzug vom Arbeitslohn zur Lohnsteuer erhoben .. wird, haftet der Arbeitg·eber 
gemäß § 7 ~inbehaltenen Beträge. für die von ihm einzubehaltenden Beträge .und .fü·r 

deren ordnungsmäßige Abführung in entsprechender 
· . (2) Ist die veranlcigte Kirchensteuerschuld größer · · Anwendung des § 38 Einkommensteuergesetz. . 

als die zu a und b genannten ·Beträge, so ist der U ns:i (2) Der Arbeitnehmer w!rd nur in den Fällen des 
·terschiedsbetrag innerhalb eines . Monats nach Be- § 38 Abs. 3 Einkommensteuergesetz in Anspruch ge
kanntgabe des Kirchensteuerbescheides zu entrichten . 
( · nommen. 
Abschlußzahlung). . . : · (3) Ob und inwieweit im · einzehjen Falle die Be-

(3) Ist die veranlagte Kirchensteuerschülc:J kleiner Stimmungen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn 
·als die Summe der zu a und b genannten Beträge, so anzuwenden sind, entscheidet auf· Anrufen eines der 
wird der Unt~rschiedsbetrag nach ·Bekanntgabe des Beteiligten das Finanzamt der Betriebstätte. Gegen 
Ste.uerbescheides durch Aufr~chnung oder' Rückzah- die Entscheidung des Finanzamts ist. die Beschwerde 
lung ausgeglichen. . . an den Oberfinanzpräsid~nten Hamburg gegeben. 

· (4) Kirchensteuerbeträge, die im Wege des Abzugs § 11 vom. Arbeitslohn einbehalten worden· sind, werden 
„nicht erstattet. Landwirt_e usw. mit ander~eitigem Einkommen 

f 7 
Kirchenste~erabz1.1:g für Lohnsteuerpflichtige 

.(lJ Bei Steuerpflichtigen, die.· dem Steuerabzug 

Wird der im § 1 Abs. 3 genannte Steuerpflichtige 
mit anderweitigen Einkünften· zur Einkom1J.1:ensteuer 

· veranlagt uder im Wege des Steuerabzugs vom Ar
beitslohn oder Kapit§ler~rf,\g besteuert, ·so wird die 
Kirchensteuer insoweit nach den Bestimmungen die
ser Kirchensteuerordnung besonders berechnet. · 

·vom Arbeislohn unterliegen, wird die Kirchensteuer 
'.. von den Lohneink.ünften durch Zuschlag zur ... einzu-
behalte.nd~n Lohns~~uer erhob~n: . , . 

~,/ . {.2Y~e1 ~=~)3~r-~chnung ~e-r,...K1rchens~JJ.er1Jle1ben·. 
' Bruchteil~ .~m~s Re1chsp.f-e1riligs außer <ltlfracht. 

Abführung der einbeha~en Kir~ensteuerbeträge 
(1) Der A.rbeitgeber-.hat die einbehaltene Kirchen-

steuer zu den gleichen T ermineri wie die Lohnsteuer 
an das für ihn. zuständige Finanzaint in bar oder durch 
U eberwei~ung abzuführen. · · 

(2) Der Arbeitgeber hat die von ihm einbehältene 
Kirchensteuer im Lohnkonto gesondert fo~tlaufend 
aufzuzeichnen unc:J bei der U eberweisung der Steuer 
gesondert aufzuführen. 

§ 9 
Auswärtige Betriebstätte 

(1) Von allen kirchensteuerpflichtigen .Arbeitneh~ 
·µiern~. die zwar Angehörige der Evangelisch-lutheri
schen Kirche i~ Hamburgischen Staate sind, bei 

§ 12 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Wird die· Zugehörigkeit zur Evangelisch-luthe
rischen Kirche im Hambungischen Staate im Laufe des 
:Kirchensteuerjahres begründet (z.B. durch Eintritt 
oder Zuzug), so beginnt die Kirchensteuerpflicht nach 
Ablaü_f .des Kalendermonats·, in deni die Zugehörig
keit begründet worden ist. Hört die Zugehörigkeit 
auf (z. B. du.rch· Tod, Austritt oder Wegzug), so 

. endet die Kirchensteuerpflicht mit dem Ablauf des 
Kalenderrµonats, in :dem die Zugehörigkeit weggefal„ 

· len ist. · 
(2) Im _Falle ·der Zusammenveranlag:ung von Ehe

gatten bestimmt sich beim Tode des einen Ehegatten 
die Kirchensteuerpflicht des U eh erlebenden so, als ob 
der Ueberle~ende neu in die Kirchensteuerpflicht ein-.
getr~ten w~r~. Die Bestimmung .des §. 5 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 



§ 13. 
Rechtsmittel 

(1) Gegen den Kirchensteuerbescheid; den Haf
tungsbescheid und gegen die Ableh~mng eines aus 
Rechtsgründen gestellten Erstattungsantrags ist die 
Klage an das Hamburgische Verwaltun.g~ge;r-icht ge1gei
ben. Die Klage muß ·binnen zwei Monaten nach Zu
stellung des '.Bescheides erhoben werden. . 

(2) Vor Einreichung der Klage können Steuer.:. 
pflichtige, die Kirchensteuer ausschließlich im Steuer
abzugsverfahren entrichten, sowje die nach § 1 Abs. 3 · 
steuerpflichtigen· Personen bei 'd.er Kirchensteuerstelle 
des Landeskirchenrats, alle and.eren Steuerpflichti
gen bei dem zuständigen Finanzamt unter Angabe der 
Einwendungen Antrag auf Abände:i;ung des Kirchen
steuerbetrages stellen. 

(3) Gegen die Fes.tsetzt•.;ng von Kirchensteuer-Vor-· 
auszahlungen ist die .Beschwerde an den Oberfinanz
präsidenten Hambqrg gegeben. ·Die · Beschwerdeent
scheidung ist endgültig. · 

(4) :Wird der für. die Kirchensteuerbemessun·g inaß- · 
gebende Einkommensteuer-· bzw.- Vermögensteuerbe
trag nachträglich· (z.B. im Rechtsmittelverfahren oder 
infolge Nach- oder Neuveranlagung) geändert, so än
dert sich ohne weiteres die nach dem abgeänderten 
Steuerbetrag aufgegebene Kircheristeuerschuld ent
sprechend. Einer besonderen Anfechtung der Kirchen
steuer bedarf. es in. diesem Falle .nicht~ 

§ 14 
Soweit in dieser Kirchensteuerordnung nichts an

deres gesagt ist, finden die für die Einkommensteuer 
jeweilig geltenden Vorschriften .sowie die Bestimmun
gen der Reichsabgabenordnung und des Steueranpas·· 
sungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

Ha m·b ur g_, den 18. März 1947. 

Der . Landeskirchenrat 

Kirchensteuer 1.9~7. . 
(Beschluß der Landessynode vom 18. März l947) 
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Süd und eine Kirchengemeinde St. Pauli-Nord. geQ 
teilt. 

§ 2 
Die . Grenze der neugebildeten Kirchenge~einden 

verläuft wie folgt: 
Von Osten (Grenze gegen Altona) ab Mitte Gärt

nerstraße an der Südseite des Platzes Neuer Pferde~ 
markt bis Emst-Thälmann-Straß.e - Mitte Ernst-ThälQ 
mannstraße/Mitte Mille.rntor-Damm bis zur Grenze 
gegen die Kirchengemeinde St. Michaelis.. . 

§' 3 
Zur Kirchengemeinde St. Pauli-Norid tret.en: 

1. Die Paistoren K!unze und Schulze 
2. Lehrer Max Bosselmann als Gemeindeältester 

Angestellter Hermann· Jüncke 
Kaufmann Ca.d Kmse 
Kaufmann Christian Sonder 
Regierungsrat M.ax Taube 

als 
Kirchenvorsteher 

3. Der Gemeindediakon Höllenri~gel 
Die Kirchenhuchführergeschäfte we.r1den bis auf 

weiteres durch das Kirchenbüro Heidritterstraße 
wahrgenommen. . 

· Die K;i.r1chenvorstänide bei.der neugebildeter Ge-
mein~en sind u111gehen~ zu ergä1:1zen. · 

§ 4 
Eine· Aufstellung über die Aufteilung des· Ver

mögens 1:-md der für 1947 zur Verfügung gestellten 
Vorans_chlcigsmittel ·ist .dem Landeskirchenrat einz·u
reichen. 

Ha m b u.r g, den 13. März 1947. 

D_~.r Landeskirchenrat 

5. Verordnung, betreffend 'r eilung der 
Kirchengemeinde We~t-Eimsbüttel 

.§ 1 
Mit ·Wirkung vom 1. April 1947 wird die Kirchen~ 

gemeinde West-Eimsbüttel in eine Kirchengemeinde 
Apostelkirche und eine Kirchengemeinde· St. Stephac 
nus geteilt. · 

Die. Kirchenste'lier 1947 beträgt 3,5 ·v. H. der Ein- . § 2 · 
koll?-mensteuer (Lohnsteuer) 1947, jedoch nicht mehr · 
als l 1/2 v. H. der unteren Grenze der Einkomm·en- Die: Grenze der ·neugebildeten Kirchengemeind~ 
stufe. St. Stephanus wfod wie folgt festgesetzt: .. 

.. . . „ Von der Landesg.r1enze an der Kieler Straße in der 
· Hamburg, den .18. Marz 1947. . · . "":~.-Mitte der. Methfesselstraße bis Osterstraße,.- Mitte 

De·r Landeskirchenrat;: Q.sterstraße nach Süden bis Schwencl<estraße - hinter 
.,. den Häusern an .der ·Ostseite de.ri .Schwenckestraße 

Verordntmg, betreffend Aufhebung der Verord~ung nach Norden bis Odenwaldstraß·e -:-. h:lnter den Häu„ 
· . vom 10. März 1934 . . . sern an der Südseite der Odenwaldstraße bis Telemann„ 

straße - hinter den Häusern an· der Westseite dei 
(Beschluß der Synode vom 18. März 1947) · T elemannstraße naeh. Norden .bis zur Land~grenze •. 

· Die Ziffer 3 ·der Veroiidnung vom 10 •. März 1934, 
~VM 1934, Seite 29, wi.r.d aufgehoben. · · § 3 . „ . 

H a_m b ur g, den 27. März 1947. · Zur Kirchengemeinde St. Step.hanus. treten über 

Der Landeskirchenrat 

4. Verordnung, betreffend Teilung der · 
' Kirchengemeinde St. :Pauli 

. § 1 . 
.·M:it Wirkung vom 1, Aprill947 wird die KirChen„· 

aemeind~ St. ·Pauli in· cin·e Kirchengemeinde St.Pauli· 

1. die Pastoren Gronau und Mülle11, . . 
2. die Kirchenvo_rsteher Walter Kropp, Paul Jage ... 

mann, Werner Thiedemann, Kurt Pasche. · „ 

Der Gemeindediakon Germ.er .tritt zur Gemeinde 
der Apostelkirche. . · 

Das Kirchenbüro bleibt für beide Gemeinden das-
selbe. . · . . · 
· Die Kirchenvorstände· beider.„G.erneindc.n sirld .um· 

. l_ehend %U. ergänz·en~· .. 
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·§ 4 

Die zur Zeit als Dienstwohnung für. einen Pastor 
derApostelkirche im Pastorat Grenz;;traße 23 benutz
ten Räume stehen der Gemeinde der Apostelkirche 
als Wohnung für den Pastor bis zur; V./iederher
stellung des Pastorats am Heußweg oder bis zur 
Schaffung einer anderen Wohnung zur Verfügung. 

§ 5 
U eber die Teilung der Gemeindepflege beschiiefü: 

der· Vorstand .der Gemeindepflege. Die Apostelkirche 
stellt Unterkunft für die Gemeindeschwester der St. 
Steohanus-Gemeinde bis zum Freiwerden der Dienst
wohnung im ·Pastorat. Grenzstraße 23 zur Ve.rfögung. 

§ 6 

Die· VermögensauSieinandersetzung ist von. de:n 
beiden Kirchenvorständen unmittelbar. vorzunehmen. 
Eine Aufstellung über die Aufteilung qes V e:rmögens 
und der für 1947 zur Verfügung gestellten Voran
schlagsmittel ist dem Landeskirchenrat einzureichen. 

Hamburg, den 13. März 1947. 

Der Landeskirchenrat 

60 · Verordm.m.g, betreffend Abtreirmung 
der Kirche:ngemeh-,.de Gro Borstel 

§ 1 

Mit Wirkung vom 1. April 1947 wird der bishe
rige Pfar.r.bezirk Groß-Borstel von der Kirchenge
me'inde Eppendorf abgetrennt und als selbständige 
Kirchenge~1einde Groß-Borste! begründet: · 

§ 2 

Die Grenze zwischen den Kirchengemeinden Ep-
- pendorf .und Groß-Borstel verläuft auf der Tarpen

bek bis Rosenbrook, von dort nach Norden· Mitte 
Rosenbrook/Mitte Alsterkrugchaussee bis Alsterdor-
ferdamm. -

Die endgültige Zuweisung des Bezirks östlich de.r 
Alsterkrugchauss.ee und nördlich der Borsteler 
Chaussee wird einer späteren Regelung vorbehalten .. 

§ 3. 

Zur Kirchengemeinde Groß-·Borstel treten über: 
L Pastor. Dr. Hennig 

2. Lehrer i. R. Asmus und l als Kirchenvorsteher 
Kaufmann John Engel brecht f 

. 3. die Gemeindehelferin Anna Keudel. 
Die Kirchenbuchführergeschäfte werden vom 

· Kirchenbüro. Eppendorf mit versehen. 
Die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden Ep

pendorf und Groß-Borstel sind umgehend zu er
gänzen. 

.§ 4 
Eine Aufstellung übe.r die Aufteilung. des Ver

. mögens und der f.ür. 1947. zur· Ve~fügll:ng g~stellten 
:Voranschlagsmittel ist dem Landeskirchenrat einzu~ 

_:reichen. · 

Ha m b u r·g, den. _13. März 194?. 

Der Landeskirchenrat 

7. Verordnurig, betreffend Abtrennung 
. der Kirchengemeind.e Kl. Borstel 

§ 1 

Mit Wirkung vom 1. April 1947 wird der bishe-
rige Pfarrbezirk Klein-Bovstel von d~r Kirchen-Ge-
meinde Fuhls~üttel .abgetrennt und .als selbstän~ige
Kirchengemeinde Klein-Borstel begründet. 

§ 2 
Die Grenze der neugebildeten Kirchengemeinde 

Klein-Borstel gegen die Kirchengemeinde Fuhlsbüttel
ist die Hochbahn und l)ach Norden anschließend 
d~e Alster. 

Zur Kirchengemeinde ·Klein-Borstd-treten über~"
1. Pastor Uhlmann 
2. Lehrer i. R. Richa1:1d German }. 

Kaufmann Hans Starck als Kirch~n" 
· vorsteher 

kaufm. Angestellt. Conra-d Thomsen 

Die Kirchenbuchfü:hrergeschäfte weTden vom 
Kirchenbüro Fuhlsbüttel mit versehen. 

Die Kirchenvor~tände der· ·Kirchengemeinden
Fuhlsbüttel und Klein-Borstel sind umgehend zu er-
gänzen. 

§_4 

Eine Aufstellung über die Aufteilung des Vermö-
gens und der für 1947 zur Verfügung gestiellten Vor-
anschlagsmittel ist dem Landeskirchenrat einzureichen. 

Hamburg, den 13. März i947. 

Der Landeskirchenrat

8. Verordnung, betreffend Grenzberichtigung 
zwischen den µemeinden Hamm und Süd-Hamm 

§ 1 

Mit Wirkung vom 1. April 1947 wird unte~ Zu-·
stimmung beiider ~irchenvorstände die Gr·enze zwi-
sehen den Kircheng1emein.den Hamm· und Süd-Hamm
vom Mittelkanal nach N ovden bis an die Häuser an
der Südseite der Hamm~·rlan.dstraße verlegt. 

§ 2 
Die Wiehern-Kapelle wird. wieder Predigtstätte. 

der Kirchengemeinde. Süd-Hamm. 

§. 3 
Etwaige Vermögensauseinandersetzungen sind' 

zwischen den b.eteiligten Kirchenvorstä1).den unmittel~ 
bar vorzunehmen und dem Landeskirchenrat mitzu~ 
teilen. 

H am b ur g ,den H~· März 1947. 

, Der Landeskirchenrat 
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IL Von ·der -Landessynode 
l. Wahl zweier Abgeorclneter in die Kirchenver

sammlung der Evangelischen Kirche in Deutsch:-
land . 
Die Landessynode hat in ihrer siebten Sitzung am 

18. März 1947 als Abgeordnete in die- Kirchenver
·sammlung der Evangelischen Kirche in Deutschland 
1erwählt: 

a) Pastor Bernhard Forck, 
b) Rechtsanwalt Dr. Brand_is. 

2. Wahl eil~es Mitgliedes in den Hauptau_sschuß der 
Landessynode. 

Die Landessynode-.hat in ihrer siebten Sitzung am 
18. März 1947 als Mitglied in den Ha"uptausschuß ·der 
Landessynode de·n Synodalen Lehrer Hans Heesch · 
für den ausgeschiedenen Senator Hans - Henni_ng 
v. Pressentin gewählt. 

IIt. Aus der kirchlichen Arbeit 
1. Verteilung der Referate im Landeskirchenrat . 

-a) s ach 1 ich 

Fragen der Oekumene, Verkehr mit den Leitern 
der EKD, der Landeskirchen, des Hamburgis~hen· 
Senats, der Universität und der Milit_ärregierung. 

- · ·: Landesbischof D. Dr. Schöffe! 

Pastoren, Hilfsprediger, Vikare und Vikarinnen 
Landesbischof D. Dr. SchÖffel 

Pastoren an ·den Anstalten und . auf · d~n Fried-
höfen, Ostpasto~en . . 

Oberkirchenrat D. Knolle 

Begründung .und Aufhebung von Pfarrstellen 
Landesbischof D. Dr~· Schöffel 

· Präsident Dr. Brandis 

Begründung -neuer Kirchengemeinden 
· · Landesbischof· D. Dr. Schöffe! 

Präsident Dr. BrandiS 

Beamte un·d Angestellte . 
Oberkirchenrat Dr. Pietzcker 
Präsident Dr. Brandis 

Gemeindediakonen und Gemeindehelferinnen 
Hauptpastor Lic. Herntrich 
Präsident Dr. Brandis 

·Kirchenmusiker 

··Rechtsfragen 

· Oberkirchenrat D. Knolle 
Präsident Dr. Brandis 

Oberkirchenrat Dr. Pietzcker 
Präsident. Dr. Brandis 

Leitung des Landeskirchenamtes 
Ob~rkfrchenrat Dr. Pietzcker 

Verwaltung, Finanzen, Kirchensteuern und Bau-

Kirchliches Hilfswerk 
Hauptpastor Lic. Herntrich 

Dienst at?- den Evakuierten 
Häuptpas~or Lic. Herntrich 

Geistliche Versorgung der FlUchtlingslager 
Hauptpasto_r Lic. Herntrich 

Männerwerk 
Pastor Daur 

Frauenwerk 
Frau Ob. Stud. Dir. Schulz 

Landeskirchlicher Jugenddienst 
Schule, .Konfirmanden- und Religionsunterricht 

Hauptpastor Lic. Herntrich 

Liturgie und Kirchenmusik . 
Oberkirchenrat D. Knolle 

Kirchliche Kunst 
Oberkirchenrat D. Knolle 

Presse, Schrifttum, RundfUnk, Statistik 
· Oberkirchenrat D. Knolle 

Oeffentlichkeitsaufgabe der Kirche 
Pastor Dr. Junge 

J ugen.d- und Gemeindepflege 
Haupstpastor. Lic. Herntrich 

Landeskirchliche Bücherei 
· Landesbischof D. Dr. Schöffel 

Gustav. Adolf - Verein, Diaspora, Ev. . BundJ
Lutherges.ellschaft, Martin _Lutherbund, sonstige 
Vereine · 

Pastor Daur. 

Sachbeairibeiter ist jeweils cler e·rste Rieferent. 

w~sen 

Oberkirchenrat Dr. Pietzcke.r· b) pe·rs'änlich 

Kollegium der Hauptpastoren, Theologiscltes . Landesbischof D. Dr. SchÖffel 
Prüfungsamt. Pastoren, Hilfspre-diger, Vikare und Vikarinnen 

Landesbischof D. Dr.· Schöffe! mit ·Ausnahme der Pastoren an den Anstalten, 
Geistliche .Kollegien, Konvente auf dem Fri:eldhof sowie .der Ostpastoren 

Landesbisch9f D. Dr. Schöffel Verkehr mit der Öekum~ne, den Leitern der 

· Friedhofsdienst 
Oberkirchenrat' D .. Knolle 

Seemannsdienst 
Hauptpastor Li~, Herntrich 

Innere: Mission, Aeußere Mission, Volksmissi~n 
Hauptpastor Lic. Herntrich 

EKD, der ·Landeskiirchen, .des Hamburgischen 
s·enats -und der· Militä~-Regiemng 

Hauptpastorenkollegium, Theologisches ·. Prü„ 
·fongsamt, Landeskirchliche Bücherei ·· · 

Ministedutii und· Konvente · 

Universität· _.„·--.:.'.. 
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Präsident Dr. Brandis 
Beamte und Angestellte der Kircheng.emeinden 
und der Landeskirche 
Grundsätzliche Rechts- und Verwaltungsfragen 

Landeshischof und Präsident gemeinsam 
. Be.gr~ndung und Aufhebung von Pfarrst~llen, 

T renn;ung von ·Gemeinden 

Oberkirchenrat D. ·Knolle 
Anstalts-, Friedhofswesen und Ostpastoren 
Kirchenmusiker (zusammen mit dem Präsidenten) 
Studentens.eelsorge ·ll:nd .St~pendien 
Liturgie und Kirchenmusik 
Presse,Schrifttum und Statistik 
Rundfunk 
Kirchliche Kunst 

·Hauptpastor Lic. .Herntrich 
Gemeindediakone unid Gemeindehelferinnen (zu- . 
sammen mit dem Präsidenten) 
Jugendarbeit 
Schule, Konfirmanden- m1d ·Religionsunterricht 
Innere Mis·sion und Aeußere Mission, Volks
mission. 
Gemeindepflege 
Evakuiertenbetre:uung 
Kirchlich.es Hilfswerk 

Pastor Dr. Junge 
Oelffen~lichkeitsaufgabe der Kirche 

Pastor Daur 
Männe~werk 
Gustav Adolf Verein, Diaspora, Ev. Bund, 
Luthergesellschaft, Martin Lutherbund, sonstige 
Vereine · 

Frau Oberstudiendirektor Schulz 
Frauen:werk 

Oberkirchenrat Dr. Pietzcker, 
Beamte und Angestellte (mit Aus~ahme der„ Ge
meindediakone, Gemeindehelferinnen und ··Kir- · 

. chenmusiker) (zusammen mit dem Präsidenten). 
Leitung .des Landeskirchenamts 
Rechtsfragen · 
Verwaltung 
Finanzen, Kirchensteuern und B~ . .uwesen 

2. Aril:tsbe~eidm~g ,~Pastor" ·für Hilfsprediger · 
D~r Landeskirchenrat hat in ·seiner 39. Sitzung 

vom 27. Februar 1947 .den Hilfspredigern -Hans Als~ 
wedev· Klaus Eckert, Hans Feldhusen, Gerhard Pahl 

. :~:~~:::g :::::::::::~~:::.
(Schillerstraße 171 geöffnet diensta~s ~~n 15 - 18 Uhr) 

1. DL_ie. ladndeskKi~chhliche Muksikbüdchere
8
i stehbt in ersh.ter 

1me en 1·rc enmusi ern er am urgisc en 
Landeiskirch.e, . den Schülern der Kirchenmusik-. 
schule und den hamburgischen Pastoren zur Ver-
füg.ung, darüber ·hinaus auch 1. soweit möglich, in~ 
teressierten hamburgischen Gemeindemitgliede1rn. 
N:ur ausnahmsweise J.<ann auswärtigen Int~ressen~. 
ten: die Benutzung gestattet werden. 

2. Die Leihfrist soll 3 Monate nicht überschreiten;. 
dabei· wird vo:r;ausgesetzt, -daß enfüehene EU.eher 
und Noten, .die ausgebraucht sip.d, sofort zurück~. 
gegeben werden und nur die Bücher und Noten 
entliehen werden, die· auch tatsächlich im Augen-
blick gebraucht werden. · 

„Entliehene Bücher und Noten können jederzeit 
. zurückgefordert werden, wenn diese von einem 
anderen Benutzer gewünscht . werden~ 

3. Entleihung und Rückga\Je der Noten muß durch 
den Benutz.er selbst und während der festgesetzten 
B4chereistunden e.rfolgen. . ' 

4. Entliehene Bücher und Noten dürfen nicht an an
dere Personen weitergegeben wer·den. 

5. Sorgfältige und schonende Behandlung der Bücher· 
und Noten wird verlangt, insbes. sind ~intragun-
gen zu .unterlassen; · 

6. Für ·v,eirlorene öder heschädigtel Bücher und Noten
·sind neue ·Exemplare .als Ersatz zu liefern. 

7. Ein Versand der Bücher und Noten ist·nicht mög-
.. lieh. .· . 

8. Die Bentitzung der iandeskirchlichen Musikbüche-
rei ist unentgeltlich. · 

·9, Wer gejgen. diese Leihordnung verstößt, kann .von 
der weiteren· Benutzung der Landeskirchlichen 
Musikbücherei ausgeschloss.en w~rden. 

tt·a.m b ur g, den 10. Februar 1947. 

Landeskirchliches Amt für Kirchenmusik Hamburg
p. ·Knolle, Oberkirchenrat 

Konfirillande~nmeldung 

Die Anmeldung der Konfirmanden, . welche zu. 
Oster.n 1949 konfirmie~ werde.n sollen, findet b.ci den 
Pastoren der Hamburger Gemeinden statt am 

Mqntag, 21. Apl'il 1947 . 
Dienstag,. 22. April 1947 
Donnerstag, 24. April 1947. 
Freitag, 25.· April 1947 

jeweils nachmittags 15 - 18 Uhr. 
Der Unterricht" dieses neuen Konfirmandenjahr

ganges· beginnt am Montag, dem 5. M~i, und Diens ... 
fag, dem 6.-Mai_1947„ 

rv:. MHteilungen. 
1. :Pfarrbe:drke der Kinhengemeinde Hoheluft 

Bezirs ~ ~ Past~r Dr.. Schumacher 
. Lehmweg 26°58 (fortiaufend ungerade u. gerade) 
Ahendrothsweg 15·63, 36m60 · .. _ · 
Brcitenfelderstraße 21°3Ss· 20-64 

Cursclimannstraße 5-39 
P.alkenried . 
Goßlerstraße 39-89, 42-8.0 

· Hegestraß"e 1.~23, 2e54 
Hustimei;straße. l~Zl." 2Q18 
Klosterallee 100~110 



Kremperstraße 
Löwenstraße 
Martinistraße 83-85. 
Meldorf erstraße 

Bezirk II: Pastor· Lic .. Wiese 
füsmarckstraße 97-149, 80-136. 
Blücherstraße · 
Bogenstraße 66 
Eppendorferweg 141-221, 142-200 
Gneisenau;straße 
Goßlerstraße 1~27, 2~36 
Hoheluftchaussee 1-87, 2-64 
Lehmweg 1-18 
Mansteinstraße 
Moltkestraße 
Neumünsterstraße 1-15 {ung.eTade und gerad~)· 
Roonstraße 
Schei .. deweg 
Wrahg~lstraße ·1-61, 2-4.2 

Bezirk III: Pastor He.d~er 
Abendrothsweg 65-75, 64-84 
Alsenstraße 
Breitenf.elderstraße 1-19, 2-14 
Contastraße 
Düppelstraße 
Gärtnerstraße 
Heidestraße 
i-Ioheluftchaussee 91-167, 66-132. ·· 
Itzehoerweg 

. Koldingstraße 
Kottwitzstraße 
Martinistraße .89-97 
Neumünsterstra.ße 17-37, 16-42 
Wrangelstraße 63-117; 64-118 

2. Enfnazifizierungsatte~te 

Die Kanzl~i. der Evang. Kirche in Deiutschland hat 
mit Schreiben vom 28. Januar mitgeteilt, daß „Geist
liche heider Konfessionen. zu bereitwillig an Gemein
deglieder,· ·die von dem Entnazifizierungsg~setz · be-. 
'troffen sind, Zeugnisse über ihre treue kirchliche Hal-
 tung und ihre antifaschiStische Einstellung ausstellen~" 
Das.habe nur zur· Folge gehabt, „daß diese kirchlichen 
Zeugnisse auch da, yvo sie wirklich b~g~ündet und
·stichhaltig sind, nicht mehr voll gewertet werden und 
daß auch ein Eintreten höherer kirchlicher Instanzen· 
in Einzelfällen ~der in Verhandlungen über die Ent- · 
nazifizierung im allgemeinen in seiner Wirkung beein-
trächtigt wird." · 

Die Kanzlei der EKiD hat deshalb die Leitung 
der Landeskirche gebeten, dieser Frage ihre Aufm.e.rk
samkeit zuzuwenden und hält es für eine „gewisse 
Erleichterung, wenn ·die Pfarrer alle Entnazifizil;!rungs
atteste, die sie .ausstellen, je,veils übe.r den Supe.rin
icndenten leiten müssen, .wobe~ dieser angewiesen 
Wel'den müßte; jeweils überall da, wo er vermutet, 
daß de.rartig.e Zeugniss~ zu leicht ausgesteillt wurden, 
·einzugreifen und die weitere Ausstellung sofort zu 
verbieten." · 

Wir in. Hamburg haben keinen Superintendenten. 
Aber auch hier erscheint es notwendig, und zwar ge- · 
l'ade zum Schutz·e der Pastoren gegen die vielen Bitten 
v-0n Gemeindegliedern, ~ine -gewisse Sicherung einzu-

Seite 29 

bauen. Es wiro deshalb angeordnet, daß von nun an 
alle Entnazifizierungsatteste, die ·die Geistlichen aus
stell.en, zunächst zur Prüfung Herrn Hauptpastor Lic. 
H ·er n t r i c h vorzulegen ·sind. · 

. Drin.gend . wi11d dabei gebeten, nur in solchen 
Fälle11: Atteste .auszustellen, in denen die · kirchliche 
. Haltung des ,Petenten absolut einwandfrei ist und mit 
Einzelheiten belegt werden kann: Ich habe schon ein:. 
m.al darauf hingewiesen, daß allgemeine Aeußerungen 
wie die, der oder jener· habe sich immer zur Kirche 
gehalten, unerlaubt sind. Nur ganz konkrete Einzel
heiten dürfen zum Beweise der kirchlichen Haltung 
angeführt werden. . . 

Ich bitte .die Herren Amtsbrüder dringend, diese 
An9rdnung ja nicht als Eingriff. in ihre pastoralen· 
Rechte ·anzusehen - nichts . liegt f~rner als dieses -
sondern- nu,r als Mittel~ um das· geistliche Wort in 
seiner Kraft zu ~rhalten .und nicht_ dort zu gefährden, 
wo es wirklich. einmal zur Rettung eine~ Menschen 
dienen kann und soll. 

3. Dienstlich~ Schreiben an den Landeskirchen.rat 

Die Kirchenvorstände. werden 1ersu~ht, alle dienst
lichen Schreiben nicht an einzelne Personen oder an 
das '.Landeskirch~namt zu Händen von .... ". . zu rich-

. ten, sondern nur direkt ·an den Landeskirchen· 
rat. Nur dadurch · können · · V erzögerungeri ver
mieden werden, da diese- Eingaben sogleich an die 
zuständigen Referenten weiter geleitet werden, wäh
rend sonst die Gefahr besteht,· daß die Briefe ung.e
öffnet. liegen bleiben, .falls d·er in der Aufschrift ge
nannte Herr ortsabwesend ist. 

4. · Deusche Kriegsgräber. im Saargebiet 

Die Kanzlei de.r Evangelischen Kirche in Deutsch-
land teilt mit: ·. · 

. Zur Beantwortung der zahlreichen Anfrage·n über 
Gräber von .deutschen "Soldaten, ·die während der 
Kämpfe. an der Saar vermißt -wur.den und :vermutlich 
dort gefallen sind, wurde eine Zentralstelle zur Er
fassung der Kriegsgräber des Saargebietes· geschaffen. 
Die Stelle wirg geleitet von Pfarrer ·Günther in (18) 
.Schwalhach/$aar. An ihn sh1d künftig ~lle derartigen· 
Anfrag.en zu richten. 

5. Beurkundung von Todesfällen ·kriegsgefangener 
, Sodaten 

:Oi'e Kanzlei .der EvangeÜs~h~n Kirche in Deutsch-
land teilt mit:· · · · · 

_ Beileidsbrie1fe, · die von Lagerpfar.rern über die 
· Kanzlei der Evang. Kirche in Deutschland. ati Ange
hörige übersandt werden, . haben keinen rechtskräf
tigen Charakter und können nicht · ;;ils St erbe-Urkunde 
gewertet werden .. 

Die einzige französische Instanz, die ermächtigt 
ist, eine offizielle uncl rechtskräftige Feststellu1:J.g zu 
machen, ist folgende: 

Service Central .de !'Etat civil militaire, 37, rue 
Belle·chaussee Paris Vle. 
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6. J e.rusalem-Verein zu Berlin 

Alle Mitglieder und Freunde des J erusalemvereins, 
insbesondere alle, die ihre Anschrift verändert haben, 
(Pfarrer .und Gemeindeglieder aus dem Osten) werden 
gebeten, ihre jetzige _Anschrift dem Schriftführer des 
Missioniswerkes, Herrn Superinten-den.t W i e d o w , 
(2) Lehnin/Mark, Klosterkirchplatz 5, mitzutei1en. 

7. Betreuung der ev.-luth. Friedhöfe. 
Durch Beschluß des Landeskirchen-rats vom 13. Fe·

bruar 1947 ist Herrn Notar Hans Hertz -der Auf~ 
trag erteilt worden, die älter·en ev.-luth. Friedhöfe aus 
der Zeit. vor 1875 und ihre Bestände an Gräbern und 
Denkmälern zu betreuen. Wegen der Erhaltung .der · 
in .den Kirchen vorhandenen Epitaphien, w·appen
tafeln und Bildnisse ist Herr Notar Hertz. ermächtigt, 
mit den in· Frage kommenden Kirchengemeinden sich 
unmittelbar in Verbindung zu setzen. 

Die Kirchenvorstände werden ;gebeten, ihm -die für 

~~Za=~u: ::i:tLoz;;:E~ an !~!:::n:
Die Di1enstbeziige derf~nigen Gehalts- und Lohn-

empf änger der Kirchengemeinden, die noch n_icht .aus 
der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind und 
denen. mit .Zustimmung des Landeskirchenrats für die: 
Dauer ihrer Einberufung die Dienstbezüge weitera 
g·ezahlt wuvderi, sind vom 1. April 1947 ab nach Maß~.
gabe des in ·den GVM, Nr. 2, Seite 10 veröffentlichten_ 
Gesetzes, betr. die Zahlung der Dienstbezüge an die-
Angehörigen der ·noch nicht aus der Kriegsgefangen~-
schaft zurückgekehrten Pastoren, Beamten_ und Ange~
stellten, um die Hälfte des Bruttobetrages zu kürzen.. 
·Kinderzuschläge werden nicht- .gekürzt. 

9. Adressenänderung. 

seine Arbeiten notwendige Unterstützung zu ge~ -- Kirchenkanzlei Hamm, Hamburg 24, Hornerweg: 
währen. (geöffnet Montag, Mittwoch, Freitag von 9 - 14 Uhr) 

V. Personalien 
1. Ausschreibungen. · 

2. Wahlen und Einführungen 
Unter der Leitung von Landesbischof D.· Dr .. 

Schöffe! hat der· Kirchenvorstand von N ord-Barmbek 
in -~einer Sitzung voni 10. März 1947 im ab-gekürzten 
Wahlverfahren Pastor F r i e d r i c h T u t e in die 
1. Pfarrstelle und Pastor Gerhard \V ob i t h in 
die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde N ord-Barmbek 
g·ewählt. 

3. Beauftragungen. 

_ Hilfsprediger Pastor H a n s A 1 s w e -d e wur.de 
mit Wirkung ·vom 13. März 1947 -der Kirchengemeinde 
St. Anri,en zur kommissarischen Dtenstleistung_ zuge
wiesen. 

Hilfsprediger Pastor G e r h a r d ·p a hl wt.;trde mit 
\Vi:rkung vom. 1. Aprii 1947 mit dem DieniSt_ in der 
Kirchengemeinde Hamburg -Dulsberg mit eigenem 
Bezirk beauftragt. 

Lel;rer 0 t t o M a. r q u a r d t wurde mit 'Virkung 
vom 15. April 1947 kommissarisch mit der Verwal
tung· der Organisten- und Kantorenstelle in Hambur:g
Kir'chwerder beauftragt. 

3a. Verwe:ä1dulillg von Ostpastoren 

Pastor W i 1 h e 1 m K ü h l , bisher kommissarisch 
im. Friedhofsdienst täti.g,. ist m:it ·Wirkung vom 
31. · Mär·z 1947 aus dem Dienst der Hamhurgischen 
Landeskirche ausgeschieden, 

Pastor H a n ~ R i eh t e r , bisher kommissarisch in 
der Hauptkirchengemeinde St. Nikolai tätig, scheidet 
mit Wirkung vom 15. April 1947 aus .dem Dienst' der· 
Hamburgischen Landeskirche -a-us, ~m einer Berufung: 
in eine Pfarrstelle in Frankfurt a. ·d. Oder zu folgen. 

4. -Zuweisung von. Lehrvikaren. 

· 5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen. 

Pastor Georg Ger d.t s, Moorburg, ist auf sei-
.nen Antrag mit Wirkung vom 1. April 1947 in den 
Ruhestand versetzt worden. 

Pastor J o h an n es V o r r a t h , Finkenwerder; 
ist auf seinen Antrag mit \Y./irkung vom 1. April 
1947 in den Ruhestand versetzt worden. -

Pastor -Ludwig Saß, hisher Nord-Barmbek,· ist 
mit Wirkung vom L ·März 1947 aus dem Dienst der 

. Har1?-burgischen Landeskirche ausgeschieden. 

Pastor C a.rl - Hein ri eh Pfeifer, bisher 
Marienki;ankenhaus, scheidet mit .Wirkung vom 
30. April 1947 aus dem Dienst' der Hamburgischen 

. Landeiskirche aus, um die Pfarrstelle in Stellau· (Evan-
gelisch-lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein) 
iu übernehmen. . · 

Pastor Dr. E r n s t S m e eh u 1 a , St. Am1en, ist mit
Wlrkung v~m 13. März 1947 beurlaubt wer.den. 

Organist Martin W-a ck, Hamburg-Eppen-dorf, 
scheidet mit Wirkung. vom 30, September 1947 aus. dem 
Dienst der Hamhurgischen Landeskirche aus. 
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